
Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Schleswig-Holstein Netz AG:
hier: Übertragung der Konzessionsverträge Strom und Gas auf die
Schleswig-Holstein Netz GmbH

Sachverhalt:
Zwischen der Schleswig-Holstein Netz AG und der Gemeinde bestehen
Wegenutzungsverträge (sog. Konzessionsverträge) für Strom und Gas. Die
Schleswig-Holstein Netz AG beabsichtigt, das Netzgeschäft zum 01.07.2024 auf ihre
neue, 100%ige Tochtergesellschaft, die Schleswig-Holstein Netz GmbH zu
übertragen. Im Zusammenhang mit der Übertragung sollen auch die bestehenden
Stromkonzessionsverträge Strom und Gas auf die SH Netz GmbH übergehen.

In den Konzessionsverträgen ist folgende Regelung enthalten:
„Die Netzgesellschaft kann die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur mit
Zustimmung der Gemeinde auf einen Rechtsnachfolger übertragen. Die Gemeinde
hat die Zustimmung zu erteilen, wenn der Rechtsnachfolger die Gewähr dafür bietet,
dass er die aus diesem Vertrag resultierenden Rechte und Pflichten in gleicher
Weise wie der bisherige Vertragspartner erfüllt und in vergleichbarer Weise örtlich
und regional gebunden ist.“

Stellungnahme der Verwaltung:
Für die Gemeinde wird sich durch die Übertragung auf die Tochtergesellschaft keine
Änderung ergeben, da alle Rechte und Pflichten der Verträge auf die SH Netz GmbH
übergehen. Lediglich aus formalen Gründen ist eine Zustimmung der Gemeinde
erforderlich.

Finanzierung:
entfällt

Vorlage Nr.: 1866/2024/APP/BV

Fachbereich: Fachbereichsleitungen Datum: 06.03.2024

Bearbeiter: Neumann AZ: FB 3

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus

Gemeindevertretung Appen 26.03.2024 öffentlich



Fördermittel durch Dritte:
entfällt

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung stimmt der Übertragung der Konzessionsverträge Strom
und Gas von der Schleswig-Holstein Netz AG auf die Tochtergesellschaft Schleswig-
Holstein Netz GmbH zu.

__________________
Lütje

Anlage:
Information zur Ausgliederung des Netzgeschäftes der SH Netz AG auf die SH Netz
GmbH


